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401 fchttetg. ©tmbto. („aJïeiftcrbtatt'")

Sie ©ßrenmitglieber beS ©dßweig. ©ewerfceberbanbeS
bejahten feine Beiträge.

Sie SaßreSbetfammlmtg jft berechtigt, biefe Beiträge
gu erhöben ober gu ermäßigen, falls begügliciße Anträge
gemäß § 14, SItinea 1, recßtgeÜig eingereicht unb ben
©efttonen befanntgegeben toorben finb.

Sie ^Beiträge finb jeroeiten gu Slnfang bei? 3aßteS
begw. nach bem (Eintritt gaßlbar. ©eftionen, bie nach
bent 1. guli eintreten, jagten für bas betreffenbe Sa»
lenberjaßr bie £älfte beS ihnen gufallenben SaßreS-
Beitrages.

gür bie Berbinblicßfeiten beS ©dßweigerifchen @e=

werbeberbanbeS haftet auSfcßließlicß beffen Vermögen.
Sie perfönlicße fiaftbarfeit ber eingelnen SRitgtieber ift
auSgefcßloffen.

fReifeentfdßä&igungett unb ©it$ttttß§gelber.
§ 23.

Sen BJitgliebern beS gentralborftanbeS, ben ©efre»
tären, bent Bebaftor, ben aWitgliebern ber Somntiffionen,
foroie ben BecßnungSrebiforen ober Sibgeorbneten wirb
für ihre Slnwefenßeit an einer ©idling aus ber Rentrai»
faffe ein laggelb nebft Bei.feentfcßäbigung entrichtet,
beren $öße bont $entralborfianbe feftgefteflt toirb.

Sie Selegierten in ber Selegierten* unb in ber
gaßreSberfammlmtg werben bon ihren ©eftionen für
ihre Bemühungen unb Auslagen entfißäbigt.

VII. Q3ebfc^iebcne ^eftimtnun^en.
dhtlabttttg ber ButtbeSbeprben.

'

- § 24.
SaS eibgenöffifdße BolfSwirtfdßaftSbepartement fann

gu ben SaßreS* unb Selegiertenberfammlungen, fowie
ben ©i|ungen beS ßentralborftanbeS eingeladen werben,
©eine Vertreter hoben beratenbe ©timme.

Sefottbere pflichte* ber ©eftionen.
§ 25.

Sebe ©eftion ift üerpfticßtet, biejenigen fragen, bie

ihr bon ber Sireftion ober burdß beren Vermittlung
unterbreitet werben, innerhalb ber anberaumten grift
gu begutachten ober gu beantworten. Samt eine Be*
antwortung nicht fachgemäß ober nicht innerhalb ber

grift erfolgen, fo ift ber Sireftion ßierbon rechtzeitig
SenntniS gu geben. Ses weitern hot febe ©eftion bie

«Pflicht, ber Sireftion aUjäßclich einen funttnarifchen
Bericht über ihre Sätigfeit eingufenben.

©taiwtenSnberuag.

§26.
Slnträge betreffenb ©tatutenanberung müffen ben

©eftionen fechS SBocßen bor ber SaßrcSberfammlung
jngefteElt werben.

Begüglicße Befchlüffe fönnen nur an einer SaßreS*
berfammiung gefaßt werben unb finb nur gültig, wenn
fie bon einer gweibrittelmeßrßeit ber anwefenben
©timmberechtigten gefaßt werben finb.

BnStritt wuD 2l»Sfchl»ß.
§ 27.

$um SluStritt aus bem ©cßweigerifchen ©ewerbe*
berbanbe bebarf eS einer fcßriftließen (Erflätung an bie

Sireftion. Sie auStretenben ©eftionen ober Biitglieber
haften für bie rücfftänbigen ober laufenben gaßreSbei*
träge.

©eftionen ober ©ingelmitglieber, welche eine Sätig*
feit etfennen laffen, bie mit bem grnccf unb ben Sen»

bengen beS BerbanbeS im SBiberfpruch fteht, fönnen
burcß bie Selegiertenberfammlung auSgefchloffen werben.
SluSgefchloffene biefer Slrt hoben baS BefurSrecßt an
bie SaßreSberfammlimg. -

SluSgefchloffen Werben ferner ©eftionen ober (Eingel*

mitglieber, bie iroß wieberholter äRaßmingdn bie fcßuis

bigen Beiträge nicht begaßlen. Ser SluSfcßluß hebt bie

§aftbarfeit für bie fchulbigen Beiträge nicht auf.

SlttPfuJtg beS BeröanDeS.

§ 28.
Sie Sluftöfung beS BerbanbeS fann nur an einet

SaßreSberfammlung befchtoffen werben. Begüglicße Sin»

träge finb ben ©eftionen, eingeßenb begriinbet, gu

unterbreiten.
Ser ©chlußfah beS $rt. 26 ftnbet auch Sin»

wenbung.
S03irb bie Sluftöfung befchtoffen, fo ift baS Befißtum

mit begÜglidßem gnbentar gemäß §Irt. 57 Z. G. B. bem

fcßweigerifcßen BunbeSrttte gu übergeben, mit ber Be»

ftimmung, baß baS ©efamte nebft $inSerträgnifjen be?

aßfälligen BarbeftanbeS nur einem bem gleichen Broecfe

bienenben fchweigerifchen Berbanbe auSgeßänbigt roetbe.

Siefe ©tatuten würben erfimalS im Sah" 1880

erftedt, 1885, 1894, 1911 unb 1917 retiibiert unb in

ber borliegenben gaffun g angenommen bon ber Saßreä*

berfammiung üom 7. Suli 1923 in gceiburg.
©ie treten am 1. Januar 1924 in Sraft.

gilt ben Schneeiger, ©emerbenerbanb,
®et tßcäjlbent :

Sr. Sfdßumi.
®ie Setretäre:

Sßerner Srebs,
$. ©aleaggi, gürfpredß.

Uoikswim*«fi.
Berufliche gütforge ffir bie fchnlentlaffene 3ufle*5

(Btitget.) Sie für ben SSBtnter in luSficßt fteßenbe S8er=

fdjarfung ber SlrbeitSlofigfett bürfte ißre ungünfitgen

SBitfungen audi) auf bie Unterbringung ber im grühj#
1924 gur ©cßulenttaffung gelangenben gugenb ausüben^

Sa§ ^ugenbamt beS SantonS Berich hol &aF

gufammen mit feinen BegirfS» unb ©emeinbeberatern

erneut Borfehrungen getroffen, um bie (Einführung ber

©chulentlaffenen in§ (Erwerbsleben im grühfahr
2Jtöglicf)feit fi^ergufteHen. Sie Befcßaffung einer

nügenben ßahl oon Seßr= unb älrbeitSfteilen mirb outq

engen Sontaft mit ben BerufSoerbänben unb beren

gaeßgeitungen gu erreichen gefueßt. Sie Unterbringung

in Sienftftetten auf bem Sanbe unb namentlich auch '"

ber weiften ©eßweig ift bureß Berbinbung met bem

fantonalen Bauernfefretariat begro. ber lanbeSfir^u^»
©teHenoermitilung oorbereitet worben. Sin (glternaoew

Sperrholzplattin
kurné, Pappel, 4 bis 30 mm

Normalditnensionen bis 300 X 150 cm.

AT
Spezialität:

Abgesperrte Füllungen für gebeizte Tannentäfer

Abgesperrte Tischplatten, Eiche und Hussbaum fourniert

Fournier« und Sägewerke
B. LAMZ, ROHRBACH (Bern) - Tel

425S

Jllustr. schwetz. Handw.

Die Ehrenmitglieder des Schweiz, Gewerbeverbandes
bezahlen keine Beiträge.

Die Jahresversammlung ist berechtigt, diese Beiträge
zu erhöhen oder zu ermäßigen, falls bezügliche Anträge
gemäß H 14, Alinea 1, rechtzeitig eingereicht und den
Sektionen bekanntgegeben worden sind.

Die Beiträge sind jeweilen zu Anfang des Jahres
bezw. nach dem Eintritt zahlbar. Sektionen, die nach
dem 1. Juli eintreten, zahlen für das betreffende Ka-
lenderjahr die Hälfte des ihnen zufallenden Jahres-
beitrages.

Für die Verbindlichkeiten des Schweizerischen Ge-
Werbeverbandes haftet ausschließlich dessen Vermögen.
Die persönliche Haftbarkeit der einzelnen Mitglieder ist
ausgeschlossen.

Reiseentschädigungen und Sitzungsgelder.
8 23.

Den Mitgliedern des Zentralvorstandes, den Sekre-
tären, dem Redaktor, den Mitgliedern der Kommissionen,
sowie den Rechnungsrevisoren oder Abgeordneten wird
für ihre Anwesenheit an einer Sitzung aus der Zentral-
kasse ein Taggeld nebst Reiseentschädigung entrichtet,
deren Höhe vom Zentralvorstande festgestellt wird.

Die Delegierten in der Delegierten- und in der
Jahresversammlung werden von ihren Sektionen für
ihre Bemühungen und Auslagen entschädigt.

VII. Verschiedene Bestimmungen.
Eiuladuug der Buudesbehörden.

§24.
Das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement kann

zu den Jahres- und Delegiertenversammlungen, sowie
den Sitzungen des Zentralvorstandes eingeladen werden.
Seine Vertreter haben beratende Stimme.

Besoudere Pflichte« der Sektioue«.
§ 25.

Jede Sektion ist verpflichtet, diejenigen Fragen, die

ihr von der Direktion oder durch deren Vermittlung
unterbreitet werden, innerhalb der anberaumten Frist
zu begutachten oder zu beantworten. Kann eine Be-
antwortung nicht sachgemäß oder nicht innerhalb der
Frist erfolgen, so ist der Direktion hiervon rechtzeitig
Kenntnis zu geben. Des weitern hat jede Sektion die

Pflicht, der Direktion alljährlich einen summarischen
Bericht über ihre Tätigkeit einzusenden.

Statutenänderung.
8 26.

Anträge betreffend Statutenänderung müssen den
Sektionen sechs Wochen vor der Jahresversammlung
zugestellt werden.

Bezügliche Beschlüsse können nur an einer Jahres-
Versammlung gefaßt werden und sind nur gültig, wenn
ste von einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden
Stimmberechtigten gesaßt worden sind.

Austritt «ud Ausschluß.
8 27.

Zum Austritt aus dem Schweizerischen Gewerbe-
verbände bedarf es einer schriftlichen Erklärung an die

Direktion. Die austretenden Sektionen oder Mitglieder
haften für die rückständigen oder laufenden Jahresbei-
träge.

Sektionen oder Einzelmitglieder, welche eine Tätig-
keit erkennen lassen, die mit dem Zweck und den Ten-
denzen des Verbandes im Widerspruch steht, können

durch die Delegicrtenversammlung ausgeschlossen werden.
Ausgeschlossene dieser Art haben das Rekursrecht an
die Jahresversammlung. ^

-Zeitung („Meisterblatt-) Nr. »7

Ausgeschlossen werden ferner Sektionen oder Einzel-
Mitglieder, die trotz wiederholter Mahnungen die schuh

digen Beiträge nicht bezahlen. Der Ausschluß hebt die

Haftbarkeit für die schuldigen Beiträge nicht auf.

Auflösung des Verbandes.
8 28.

Die Auflösung des Verbandes kann nur an einer

Jahresversammlung beschlossen werden. Bezügliche An-

träge sind den Sektionen, eingehend begründet, zu

unterbreiten.
Der Schlußsatz des Art. 26 findet auch hier An-

Wendung.
Wird die Auflösung beschlossen, so ist das Besitztum

Mit bezüglichem Inventar gemäß Art. 57 A. U. 8. dem

schweizerischen Bundesrate zu übergeben, mit der Be-

stimmung, daß das Gesamte nebst Zinserträgnissen des

allfälligen Barbestandes nur einem dem gleichen Zwecke

dienenden schweizerischen Verbände ausgehändigt werde.

Diese Statuten wurden erstmals im Jahre 1880

erstellt, 1885, 1894, 1911 und 1917 revidiert und in

der vorliegenden Fassung angenommen von der Jahres-
Versammlung vom 7. Juli 1923 in Freiburg.

Sie treten am 1. Januar 1924 in Kraft.

Für de« Schweizer. Gewerbeverband,
Der Präsident:

Dr. Tschumi.
Die Sekretäre:

Werner Krebs,
H. Galeazzi, Fürsprech.

vs!!twUtt»â
Berufliche Fürsorge für die schulentlassene Jugend

(Mitget.) Die für den Winter in Aussicht stehende Ver-

schärfung der Arbeitslosigkeit dürfte ihre ungünstigen

Wirkungen auch auf die Unterbringung der im Frühjahr

1924 zur Schulentlassung gelangenden Jugend ausüben.

Das Jugendamt des Kantons Zürich hat daher

zusammen mit seinen Bezirks- und Gemeindeberatern

erneut Vorkehrungen getroffen, um die Einführung der

Schulentlassenen ins Erwerbsleben im Frühjahr nach

Möglichkeit sicherzustellen. Die Beschaffung einer

nügenden Zahl von Lehr- und Arbeitsstellen wird durch

engen Kontakt mit den Berufsverbänden und deren

Fachzeitungen zu erreichen gesucht. Die Unterbringung

in Dienststellen auf dem Lande und namentlich auch w

der welschen Schweiz ist durch Verbindung müdem

kantonalen Bauernsekretariat bezw. der landeskirchlM«

Stellenvermitilung vorbereitet worden. An Elternabem

îiimlllllllllîim
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blormsickimensionen bis 396 X l 59 cm.
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ben, burch ©reffeeinfenbungen ufw. wirb enbtich fpezteH
ouf ble ©erufé hmgewtefen werben, bie noch einen $u-
brang ertragen fßnnen ober ungerecgtfertigterweife immer
noch oernarf)täf{tgt werben, Daneben ftnb audi) ©orbe-
reitungen getroffen worben, um nötigenfalls Surfe, Um-
fdjulungen ufw. burdfjführen ju tonnen, falls eine größere
3al)t bereits erwerbsfähiger 3ugenblicf)er wäljrenb beS

Linters arbeitslos werben follte.

Uerbandswmn.
Die SeftioM gürid} &e§ fjbweijetifcbeK ©erbanöeS

}ur görberung DeS gemeinniigigcn SöobmmgS&aneS
batte ihre ©eneraloerfammlung im Sunftgewerbemufeum
3ürid) unb wählte als ©räfibent £>err Fabriflnfpeftor
3- ©igg. Da bie HBotpungSnot eher im 3unehnten
als im Abnehmen begriffen ifi unb bie ©autâtigïeit
immer nodb febr p wünfcben übrig lägt, fo bag eine
93efferurtg ber ©erhältniffe in abfefbarer 3eii nid^t ju
erwarten ift, beabfidfjtigt ber ©orftanb, fümtlidbe auf ge-
meinnübigem ©oben ftebenben ©augenoffenfcgaften p
einem ©erbanbe pfammenpfdbtiegen, um einerfeitS mit
oereinten Sräften bie Qntereffen Oerfelben wahren p
fönnen unb anberfeitS fi<b ben SBobnungsfonfumenten
in ber ©etämpfung ber SBobnungSnot unb ber bamit
oerbunbenen ©erfcglechterung ber ©obnungSoerbältniffe
bienftbar p machen. Durch eine SluSfteHung unb ©er-
anfialtung non ©orträgen, bie bie oerfdfjiebenen ©ebiete
ber SBobnungSfrage beklagen, wirb im näibften Stab"
»erfudf)t werben, unter ber ©enölferung auftlärenb p
mitten.

Hus$tellu*fl$we$en.
Pftfdjweizertfcbe StaSfteBuwg fiir ^rieöboffunft in

®t. ®aßc* im ftabre 1924. (Sorr.) 3m $uni 1923 be-

fcglog eine nom Sunfioerein @t. ©allen einberufene ©er-
fammlung non ©ertretern oerfdjiebener ©ereine (@t. @al-
lifdge ©ereinigung für §eimatf<hub, ©efelifcbaft Schweiz-
ïïtaler, ©ilbtjauer unb ätrcgitetten, ©ettion ©t. ©allen,
Ingenieur- unb 2lr^itettennerein, ©erein felbfiänbtg praf-
tijierenber 3lrd)itetten, ©dE)lofferinnung, ©ärtnerinnung,
ffeuerbeftattungSnerein), eS fei ber ©erfudj p madden,
im 3abre 1924 obgenannte 2luSfteïïung p neranfialten.

Die Htolwenbipïeit, auf biefem Sulturgebiet auftlärenbe
Anregungen in niöglicbft weite Schichten beS ©olteS p
tragen, wirb jebem, bem eine würbige üluSgeftaltung un-

ferer gmbböfe am ^erjen liegt, obne weiteres einteuch ten.
gtlebbofanlage, pflanzliche SluSfdhmüdEung, Detifmälex auS
©tein, ©ifen unb £»otz bezeichnen Aufgaben ber f^rieb-
boftunft, beren Söfungen bis zur ©tunbe noch îemeS-
wegS allgemein beliebigen tonnen. 9ßie febr wir in
ber üluSbilbung biefer Dinge immer noch tm HtücEftanb
finb, zeigt unS in überzeugenber Höeife ber ©ergleid) mit
ben Seiftungen, bie z« anberen Reiten, z- ©• tu ber erften
|)älfte beS 19. QahrlpnbertS, auf biefem ©ebiete ber-
oorgebracbt würben, ©ine ©efferung in biefer ernften
©ad)e îann aber nur eintreten, wenn nicht blofj 2ïrdE)i=
teften unb Sunftbanbwerter, fonbern noch fiel mehr bie
breiten ©chilien beS ©olteS oon ihrer SBünfibbarfeit,
ja Htolwenbigfeit überzeugt finb. Diefe ©inficht bis jU
einem gewiffen ©rabe herbeizuführen, foil bie Ülufgabe
ber geplanten SluSfteflung fein.

@S ift folgenbe Durchführung oorgefeben: 21 IS Ort
wirb ber ©rogmann'fche ©arten an ber Htorfchacherftrage
(©igentum ber politifdhen ©emeinbe ©t. ©allen) in 2lu§-
ficht genommen, ba er mit feiner fcf)on befteljenben 2ln-
läge für ein foldheS Unternehmen fef>r geeignet ift. $ur
Darfiellung würben gelangen: ©eibengröber, ©injel- unb
Familiengräber, UrnenauffteKungen, Denfmäler auS ©tein,
©latten, ©rabfreuje auS ©ifen unb jpolz ; auch ber bloge
©flanzenfcbmud foil ©erüdtfichtigung finben. Hieben @r-
Zeugniffen beS gegenwärtigen ©ewerbeS würben auch ®enf=
mäler auS ber ©ergangengeit in Originalen ober ©ipS-
abbrächen auSgeftetlt. ©ine 3utp hätte bafür zu Jorgen,
bag nur äftbetifch einwanbfreie ©actjen zur Darfiellung
gelangen.

Der Sunfioerein @t. ©allen rechnet auch auf bie finan-
siede HJlitwirfung ber Sircggemeinben beiber ^auptfon-
feffionen. Die Durchführung biefeS ©laneS erforbert felbft-
oerftänbtich bebeutenbe ©elbmittet. HBenn auch mit ber
©rgebung eines befdheibenen ©intriltSgelbeS ein Seil ber
SluSlagen burdf) baS Unternehmen felbft wieber gebedft
würbe, fo wirb boch bie §erbeifchaffung guter alter unb
neuer SluSfteüungSobjefte unb ihre wirtfame 2tnorbnung
gnanzielle Seiftungen bebingen, bie ber Sunfioerein als
biretter ©eranftalier nicht auf ftch nehmen îann. ©in all-
fädiger ©innabmenüberfdhug würbe für baS oftfcf) rceize-

rifche ©tinbenbeim oerwenbet.
2lEe Fveunbe guter ^riebboffunft werben bie @t. ©aller

griebhoffunft-luSfteüung lebhaft begrügen unb ihr nach

jeber Slidhtung grögten Erfolg wünicgen. Htacbbem an
ber SanbeSauSfteHung ©ern 1914 ein oieloerfprecbenber

2lnfang gemacht würbe, nachher bie ©täbte Zürich, Sau-

faune unb Suzern folgten, inzwifcgen audh an ©ezirïS-

[Anerkannt einfach, aber praktisch,

~zur rationellen Fabrikation unentbehrlich, sind

Grader's patentierte Spezialmaschinea

und Modelle zur Fabrikation tbdBllossr ZBHEiltwsrBn

Kenner kaufen ausschliesslich diese la. Schweizerfabrikate.
Moderne Einrichtung für Blechbearbeitung.

Joh. Graber, Maschinenfabrik, Winlerthur-Veltheiifi

Nr, Z7 Jllnstr. schweiz. Handw.-Zeitnng („Meisterblatt") 40S

den, durch Presseeinsendungen usw. wird endlich speziell
auf die Beruft hingewiesen werden, die noch einen Zu-
drang ertragen können oder ungerechtfertigterweise immer
noch vernachlässigt werden. Daneben sind auch Vorbe-
reitungen getroffen worden, um nötigenfalls Kurse, Um-
schulungen usw. durchführen zu können, falls eine größere
Zahl bereits erwerbsfähiger Jugendlicher während des
Winters arbeitslos werden sollte.

verbaMmze«.
Die Sektion Zürich des schweizerische« Verbandes

zur Förderung des gemeinnützige» Wohnnngsbaues
hatte ihre Generalversammlung im Kunstgewerbemuseum
Zürich und wählte als Präsident Herr Fabrikinspektor
I. Si gg. Da die Wohnungsnot eher im Zunehmen
als im Abnehmen begriffen ist und die Bautätigkeit
immer noch sehr zu wünschen übrig läßt, so daß eine
Besserung der Verhältnisse in absehbarer Zeit nicht zu
erwarten ist, beabsichtigt der Vorstand, sämtliche auf ge-
meinnützigem Boden stehenden Baugenossenschaften zu
einem Verbände zusammenzuschließen, um einerseits mit
vereinten Kräften die Interessen derselben wahren zu
können und anderseits sich den Wohnungskonsumenten
in der Bekämpfung der Wohnungsnot und der damit
verbundenen Verschlechterung der Wohnungsverhältnisse
dienstbar zu machen. Durch eine Ausstellung und Ver-
anstaltung von Vorträgen, die die verschiedenen Gebiete
der Wohnungsfrage beschlagen, wird im nächsten Jahre
versucht werden, unter der Bevölkerung aufklärend zu
wirken.

ûutMIIuMwîîèn.
Ostschweizerische Ausstellung für Friedhoftunst in

St. Galle» im Jahre 1924. (Korr.) Im Juni 1923 be-

schloß eine vom Kunstverein St. Gallen einberufene Ver-
sammlung von Vertretern verschiedener Vereine (St. Gal-
lische Vereinigung für Heimatschutz, Gesellschaft Schweiz.
Maler, Bildhauer und Architekten, Sektion St. Gallen,
Ingenieur- und Architektenverein, Verein selbständig prak-
tizierender Architekten, Schlosserinnung, Gärtnerinnung,
Feuerbestattungsverein), es sei der Versuch zu machen,
im Jahre 1924 obgenannte Ausstellung zu veranstalten.

Die Notwendigkeit, auf diesem Kulturgebiet aufklärende
Anregungen in möglichst weite Schichten des Volkes zu
tragen, wird jedem, dem eine würdige Ausgestaltung un-

serer Friedhöfe am Herzen liegt, ohne weiteres einleuchten.
Friedhofanlage, pflanzliche Ausschmückung, Denkmäler aus
Stein, Eisen und Holz bezeichnen Aufgaben der Fried-
Hofkunst, deren Lösungen bis zur Stunde noch keines-
wegs allgemein befriedigen können. Wie sehr wir in
der Ausbildung dieser Dinge immer noch im Rückstand
sind, zeigt uns in überzeugender Weise der Vergleich mit
den Leistungen, die zu anderen Zeiten, z. B. in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, auf diesem Gebiete her-
vorgebracht wurden. Eine Besserung in dieser ernsten
Sache kann aber nur eintreten, wenn nicht bloß Archi-
tekten und Kunsthandwerker, sondern noch viel mehr die
breiten Schichten des Volkes von ihrer Wünschbarkeit,
ja Notwendigkeit überzeugt sind. Diese Einsicht bis zu
einem gewissen Grade herbeizuführen, soll die Aufgabe
der geplanten Ausstellung sein.

Es ist folgende Durchführung vorgesehen: Als Ort
wird der Großmann'sche Garten an der Rorschacherstraße
(Eigentum der politischen Gemeinde St. Gallen) in Aus-
ficht genommen, da er mit seiner schon bestehenden An-
läge für ein solches Unternehmen fehr geeignet ist. Zur
Darstellung würden gelangen: Reihen gröber, Einzel- und
Familiengräber, Urnenaufstellungen, Denkmäler aus Stein,
Platten, Grabkreuze aus Eisen und Holz; auch der bloße
Pflanzenschmuck soll Berücksichtigung finden. Neben Er-
zeugnissen des gegenwärtigen Gewerbes würden auch Denk-
mäler aus der Vergangenheit in Originalen oder Gips-
abdrücken ausgestellt. Eine Jury hätte dafür zu sorgen,
daß nur ästhetisch einwandfreie Sachen zur Darstellung
gelangen.

Der Kunstoerein St. Gallen rechnet auch auf die finan-
zielle Mitwirkung der Kirchgemeinden beider Hauptkon-
fessionen. Die Durchführung dieses Planes erfordert selbst-
verständlich bedeutende Geldmittel. Wenn auch mit der
Erhebung eines bescheidenen Eintrittsgeldes ein Teil der
Auslagen durch das Unternehmen selbst wieder gedeckt

würde, so wird doch die Herbeischaffung guter alter und
neuer Ausstellungsobjekte und ihre wirksame Anordnung
finanzielle Leistungen bedingen, die der Kunstverein als
direkter Veranstalter nicht auf sich nehmen kann. Ein all-
fälliger Einnahmenüberschuß würde für das ostschweize-

rische Blindenheim verwendet.
Alle Freunde guter Friedhofkunst werden die St. Galler

Friedhofkunst-Ausstellung lebhaft begrüßen und ihr nach

jeder Richtung größten Erfolg wünschen. Nachdem an
der Landesausstellung Bern 1914 ein vielversprechender

Anfang gemacht wurde, nachher die Städte Zürich, Lau-

sänne und Luzern folgten, inzwischen auch an Bezirks-
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